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Beratungsqeqenstand:
Rücknahme des Austrittsantrages der Stadt Cottbus aus dem Abwasserzweckverband Cottbus Süd-ost

Die Stadlverordnetenversammlung der Stadt Cottbus möge beschließen:
Die nachfolgenden Beschlussfassungen der Stadt Cottbui zum Austrittsantrag der Stadl Cottbus aus oemAbwassezweckverband Cottbus Süd-Ost werden aufgehoben:- Beschluss stw ll-019-28/06 ,,Die Stadt Cottbus stellt nach S 16Abs. 1 Stabitisierungsgesetz denAntrag zum Austritt aus dem Abwasserzweckverband cottb-us suo-ost', zum äi . rä iööi g"ano"rtdurch die Beschlüsse

- StW ll-020-42l07 (Verlängerung der Frist für die Realisierung des Austritts zum 31.12.2008),- 
ltw l! 017-O4l0A (Verlängerung des Austrittsterm ins auf den-31.12.2009) Lrnd- 
9tW ll 026-14109 (Verlängerung der Frist für die Realisierung des Aushitfs bls zu einer positiven
Entscheidung des Antrages zur dauerhaften Entschuldung däs AZV durch den
schuldenmanagementfond des Landes Brandenburg minäestens ledocn auioeppt.tz.zoto;

Frank Szvmanski

Beratunqsergebnis des HA/der StW:
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L_l mitStimmenmehrheitTagung am:

laut Beschlussvorschlag
Anzahl der Ja-Stimmen:
Anzahl der Nein-Stimmen:

mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:



Problembesch reibunq:
Der durch die Stadt Cottbus im Jahr 2006 gestellte Antrag auf Austritt aus dem
Abwasserzweckverband cottbussüd-ost(stwll-019-2B106zum31 12.2007 nachg 16Abs. 1
StabG - Stabilisierungsgesetz - mit einem erleichterten Austrittsrecht) wurde zum damaligen
Zeitpunkt mit dem Ziel zur Schaffung eines einheitlichen Satzungs- und Entgeltgebietes im
Hoheitsgebiet der Stadt Cottbus gestellt. Für die Cottbuser Bürger des Ortsteiles Kiekebusch
war es nicht hinnehmbar, elne unterschiedlich hohe Gebühr für die Abwasserentsorgung zu
zahlen, als dies im übrigen Stadtgebiet Cottbus der Fall war und ist. Dieser Austritt der Stadt
Cottbus mit dem Ortsteil Kiekebusch aus dem Abwasserzweckverband Cottbus Süd-Ost (AZV
Cottbus Süd-Ost) bedarf der Genehmigung des Ministeriums des lnnern (Mdl) als zuständige
Aufsichtsbehörde für den AZV Cottbus Süd-Ost.
Seit 2006 wird nach einer für alle Beteiligten vertretbaren Lösung zur künftigen gemeinsamen
Zusammenarbeit gesucht. In den Verhandlungen mit dem Mdl stellte sich herau!, dass sich die
Lösung des Problems schwieriger als zuerst angenommen darstellt. Das betrifft insbesondere
vergaberechtliche Aspekte sowie die Einbeziehung bestehender Verträge in eine Gesamtlösung
der Zusammenarbeit der Stadt Cottbus mit dem AZV beim Abschluss öffentlich-rechtlicher
Vereinbarungen. Gleichzeitig wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, die jedoch zu
keinem zufriedenstellenden Ergebnis für die beteiligten Seiten führten. Aus diesem Grund
wurde der zum 31.12.2007 avisierte Austrittstermin bereits mehrfach verschoben, vgl. StW ll-
020107 (verlängerung der Frist für die Realisierung des Austritts zum 31.12.2009), Stw ll
017i08 (verlängerung des Austrittstermins auf den 31.12.2009\ und stw il 026/09
(Verlängerung der Frist für die Realisierung des Austritts bis zu einer positiven Entscheiduno
des Antrages zur dauerhaften Entschuldung des AZV durch den Schuldenmanagementfonddes
Landes Brandenburg mindestens jedoch auf den 31.12.2010).In der letzten Besihlussfassung
wurde die weitere Entscheid ungsfind ung zum Austrittsantrag von der positiven Entscheidung
des Schuldenmanagementfonds (SchMF) abhängig gemacht. Gleichzeitig favorisiert die Sta-dt
Cottbus weiterhin eine gemeinsame Lösung zur interkommunalen Zusammenarbeit sowie die
Schaffung einer stabilen Struktur zur Aufgabenerfüllung und somit eine für alle Beteiligten
einvernehmliche Lösung zu finden. Dies wurde in gemeinsamen Schreiben der Stadt Cottbus
und der Gemeinde Neuhausen/Spree mehrfach zum Ausdruck gebracht. Weiterhin wurde das
Mdl im Rahmen der förmlichen Anhörung im Februar 2011 darüber informiert, dass bis zur
Entscheidung über den Austrittsantrag in Abhängigkeit von der Entscheidung zum Antrag auf
Förderung aus dem schMF die Erarbeitung einer Auseinandersetzungsvereinbarung aus
Kostengründen zurückgestellt wurde und nochmals gebeten die Entscheidung über den
Austrittsantrag auszusetzen.

Die Entscheidung zur dauerhaften Entschuldung des AZV Cottbus Süd-Ost ist aufgrund der
Prioritätenlisten des schMF noch nicht getroffen worden und frühestens im Jahr 2013 zu
erwarten, unter der Voraussetzung, dass die Laufzeit des schMF über den g1 .12.2012
verlängert wird.

Das Mdl hat bereits in der Anhörung im Jahr 20i 0 angekündigt und im schreiben vom
2-7.04.2012 (siehe Anlage) nochmals dargelegt, dass der Antrag der stadt cottbus auf
Genehmigung des Austritts aus dem AZV Cottbus Süd-Ost kein! Aussicht auf Erfolg hat. Die
Folge wäre, dass in naher Zukunft ein Ablehnungsbescheid zu eruarten ist, um das seit 2006
andauernde Verfahren zu beenden. Der Stadt Cottbus würde dann das Rechtsmittel der Klage
beim Venrvaltungsgericht Cottbus zur Verfügung stehen. In diesem Fall würde sich eine weitöre
gemeinsame Zusammenarbeit schwierig gestalten, da keine Rechtssicherheit für den MV
cottbus süd-ost und auch den schMF über das Fortbestehen des Verbandes besteht.
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1. Haushaltsmäßiqe Auswirkunqen auf den ErqebnisJFinanzhaushalt: X La n Neln

Erqebnishaushalt: 053 538 010 15291100

Erträge:
Aufwand: 33.155,62 €tür 2012 bereits gezahlt

. Finanzhaushalt: 053 538 01017291100

Einzahlungen:
Auszahluhgen: 33.155 ,62 € tür 2012 bereits gezahlt

2. Deckunq der Aufvvendunqen/Auslahlunoen:

Erqebnishaushalt: ProdukUSachkonto

Erträge:
Aufwand:

Finanzhaushalt: ProdukVsachkonto

Einzahlungen:
Auszahlungen:

3. Folqekosten:

Sicherung der Verbandsumlage in den Folgejahren
(Für die Jahre 2013 bis 2015 sind in der Planung 40 T€ berücksichtigt.)
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Fortsetzu n q Problembesch rei bu nq
Gleichzeitig wird im sbhreiben vom 27 .04.2012 durch das Ministerium angeregt, dass die
stadt cottbus eine Rücknahme des Antrages in Erwägung ziehen sollte. Seitens des Mdl
wird bei Rücknahme des Antrages zugesichert, dass zeitnah eine Aktualisierung und
Veriiefung des Gutachtens zu möglichen Lösungen für eine Zusammenarbeit zwischen der
Stadt Cottbus und dem AZV Coftbus Süd-Ost (BeitritVöffentlich-rechtliche Vereinbarung)
über den SchMF in Auftrag gegeben wird.

Beqründuqq:

Es wird vorgeschlagen, dem Lösungsvorschlag des Ministeriums des Inneren zu folgen.

Der Antrag auf Austritt aus dem Abwasserzweckverband cottbus süd-ost nach g 16 Abs. 1
StabG wird durch die Stadt Cottbus zurückgenommen.

Mit der Enveiterung und Aktualisierung des Gutachtens zu möglichen Lösungen für eine
Zusammenarbeit zwischen der Stadt cottbus und dem AZV cottbus süd-osi könnten sich
neue Erkenninisse ergeben, um eine einvernehmliche Lösung aller Beteiligten zu erzielen.
Die Aufrechterhaltung des Austfittsantrages würde nicht nur die bisherige ünd künftige gute
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gefährden, sondern auch diä Grundlage für eine
weitere Unterstützung aus dem SchMF entziehen.

Der Antrag zur Förderung aus dem SchMF soll entsprechend der Prioritätenliste des SchMF
voraussichtlich im Jahr 2013 bewertet werden und ist abhängig von einer Verlängerung des
SchMF über den 31.12.2012.

Anlage:

Schreiben des Ministeriums des Innern vom 27.04.2012


